
Bei der Auswahl von Sachverständigen sind folgende Anforderungen 
und sich daraus ergebende Kriterien zu beachten:

Zunächst ist devon auszugehen, daß die grundlegende Aufgabe 
des Sachverständigen darin besteht, unvoreingenommen die Wahr
heit festzustellen und somit zur Erzielung objektiver, zweifels
freier üntersuchungsergebnisse beizutrsgen. Das erfordert im 
Hinblick auf die Auswahl der Sachverständigen die strikte 
Durchsetzung der in den §§ 38, 39 und 157 StPO enthaltenen 
Bestimmungen. In dieser Hinsicht haben sich der Untersuchungs
führer und der verantwortliche Leiter bewußt zu sein, daß der 
auszuwählende Sachverständige

über die für eine Gutachtenerstattung notwendigen Spezial'
-v -fekenntnisse verfügen muß; w  JF

- aus seinem spezifischen W i s s e n s r f a h r u n g s s ä t z e  ver- 
mittein bzw. mit Hilfe seiner SacwKunde Tatsachenmaterialien 
untersuchen sowie Schlußfolgerungen für die objektive Be
urteilung von Pe rsonen ̂ rf^rf^andlungen erarbeiten helfen muß.
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Aus dieser, grundlegenden Anforderungen ergeben sich eine Reihe 
von Einzelproblemen, die im Zusammenhang mit der Auswahl von 
Sachverständigen durch die Linie Untersuchung des MfS zu be
achten sind .

Gemäß § 39 StPO ist die Auswahl von Sachverständigen allein 
Sache der dazu befugten Institutionen, also auch der Unter
suchungsorgane des MfS. Praktischen Erfahrungswerten der Linie 
Untersuchung bei der Auswahl von Sachverständigen folgend, 
werden in der Regel staatliche Einrichtungen mit der Erstattung 
Sachverständigengutachten beauftragt, die ihrerseits dazu sach
kundige Mitarbeiter heranziehen. Soweit es sich bei diesen 
staatlichen Einrichtungen um solche handelt, die von ihrer 
Aufgabenstellung her spezifische Untersuchungsfunktionen


